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beziehungen gemeinsam über einen Empfänger Di
rektbezug durch den VEB Chemiehandel wünschen. 
In allen anderen Fällen erfolgt die Belieferung durch 
die BHG. Die BHG berechnen bei der Belieferung 
sozialistischer und kircheneigenbewirtschafteter 
Landwirtschaftsbetriebe die in der Anlage 2 veröf
fentlichten Handelsspannen bzw. Entgelte.“

§7
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft.

Berlin, den 25. November 1966

Der Vorsitzende 
des Landwirtschaftsrates 

d»r Deutschen Demokratischen Republik
E w a l d
Minister

Anordnung Nr. 2* 
über die Kreditgewährung für Investitionen der 

sozialistischen Produktionsgenossenschaften 
der Landwirtschaft.

Vom 26. November 1966
Zur Änderung der Anordnung vom 28. Januar 1965 

über die Kreditgewährung für Investitionen der sozia
listischen Produktionsgenossenschaften der Landwirt
schaft (GBl. II S. 157) wird folgendes angeordnet:

§ 1
§ 2 Absätze 1 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Der Kredit wird den Genossenschaften für alle 
Investitionen des bestätigten Betriebsplanes gewährt, 
unabhängig davon, ob es sich um Investitionen in
nerhalb des Investitionsplanes oder um Investitionen 
außerhalb des Investitionsplanes gemäß § 33 der In
vestitionsverordnung vom 25. September 1964 (GBl. II 
S. 785) handelt. Der Kredit wird insbesondere für 
die intensive erweiterte Reproduktion, zur Erhö
hung der Bodenfruchtbarkeit, für den weiteren 
Übergang zu industriemäßigen Produktionsmetho
den, zur Förderung von Kooperationsbeziehungen 
und Einrichtungen zur Konzentration von Arbeits
prozessen und zur Senkung der Lagerungs- und Kon
servierungsverluste ausgereicht. Voraussetzung für 
die Kreditgewährung ist der von den Genossenschaf
ten zu führende Nachweis über den ökonomischen 
Nutzeffekt der Investitionen und der Einsatz eige
ner Mittel zum Zeitpunkt der Investitionen. Die Höhe

• Anordnung (Nr. 1) vom 28. Januar 1965 (GBl. П Nr. 20 
S. 157)

der Beteiligung mit eigenen Mitteln nchtet sich nach 
dem Entwicklungsstand der Genossenschaften, ihren 
Produktionsbedingungen sowie dem Umfang der ge
planten Investitionen und ist zwischen den Genos
senschaften und der Bank festzulegen.

(3) Die Laufzeit des Kredits wird zwischen Bank 
und Genossenschaft vereinbart. Dabei ist unter Be
rücksichtigung der Entwicklung der Akkumulation 
in der Genossenschaft auf eine schnelle Rückzahlung 
des Kredits zu orientieren. Die Rückzahlung des Kre
dits beginnt mit dem 1. Januar des Jahres, das der 
Anschaffung bzw. Fertigstellung der Investition 
folgt. Ais maximale Laufzeiten gelten:
für Meliorationsvorhaben 
einschließlich Wegebau

für Bauten der Schweine
mast (außer bei Koope
rationsgemeinschaften 
mit Spezialisierung auf 
Schweinemast) sowie für 
die Schaffung von Repa
raturkapazitäten und Un
terstellmöglichkeiten der 
Technik

für Behelfsbauten
für alle übrigen Bauvor
haben einschließlich 
Gewächshäuser

für Maßnahmen der 
Außen- und Innenmecha
nisierung, soweit diese 
nicht Bestandteil eines 
Gebäudes' sind und nicht 
zu den Maßnahmen ge
hören, die auf Weisung 
des Vorsitzenden des 
Landwirtschaftsrates 
der Deutschen Demokra
tischen Republik nur mit 
Eigenmitteln durchge
führt werden können

90 % der normativen 
Nutzungsdauer

50 % der normativen 
Nutzungsdauer
10 Jahre

90 % der normativen 
Nutzungsdauer

8 Jahre
für LPG Typ III sowie 
für den Ankauf von 
Technik durch LPG 
Typ I/II zur gemeinsa
men Nutzung durch meh
rere Genossenschaften 
auf der Grundlage von 
Kooperationsverträgen.“

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 
Berlin, den 26. November 1966

Der Minister der Finanzen 
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers
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